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Es gilt das gesprochene Wort.



Grundsatz

Kein Verwaltungshandeln ohne Rechtsgrundlage
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Überprüfungen sind geregelt in § 4 der Verordnung über die staatliche Anerkennung von 

Kur- und Erholungsorten (KurortVO)

Überprüfung gem. §4 Abs. 1 KurortVO Überprüfung gem. § 4 Abs. 2 KurortVO

Unterscheidung zwischen

Regelmäßige Überprüfung alle zehn Jahre. Außerplanmäßige Überprüfung jederzeit.



Grundsatz

Grundsätze der Überprüfung gemäß § 4 Abs. 1 KurortVO 
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Eine Überprüfung der staatlichen Anerkennung findet in einem Abstand von zehn 

Jahren statt.

 Aber: Staatliche Anerkennungen sind nicht zeitlich befristet. 

 Die Überprüfung dient der Feststellung, ob die Anerkennungsvoraussetzungen, die zur 

Prädikatisierung geführt haben, auch weiterhin erfüllt werden.

 Alle Heilbäder, Kurorte und Erholungsorte werden „nur“ auf das ihnen verliehene 

Prädikat überprüft.

 Derzeit sind 111 Kur- und Erholungsorte mit insgesamt 116 Prädikaten staatlich 

anerkannt.

 Überprüfungsverfahren für Kurorte, die nach § 1 Abs. 2 Nrn. 1 bis 12 KurortVO

staatlich anerkannt sind (sogenannte hochprädikatisierte Orte), werden vom MW 

durchgeführt.



Zuständigkeiten
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Bei der Beurteilung über das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen wird das 

MW durch den „Beirat für Kurorte“ unterstützt. 

 Die Mitglieder des Beirats beraten das MW aufgrund ihrer Kenntnisse in 

verschiedenen Fachbereichen und geben zum Ende des Verfahrens eine 

abschließende Einschätzung ab.

 Der Beirat setzt sich zusammen aus: 

Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände 

Deutscher Wetterdienst

Industrie- und Handelskammer Niedersachsen

Institut für Balneologie und Medizinische Klimatologie der MH Hannover

Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Nds. Heilbäderverband e. V.

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Tourismusverband Niedersachsen e. V.

 Den Vorsitz führt MW, Referatsleitung Tourismus und Kreativwirtschaft
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Die Durchführung der Überprüfungsverfahren von Erholungs- und Luftkurorten findet 

durch die Ämter für regionale Landesentwicklung (ÄrL) gemäß Gebietszuständigkeit, 

ohne Einbindung des Beirats für Kurorte, statt.

 Die Durchführung der Überprüfungsverfahren von Nordseebädern findet durch MW 

in der Regel ohne Einbindung des Beirats statt.

Alleiniger Entscheidungsträger für alle Prädikate ist MW als Fachministerium.

Zuständigkeiten
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Anschreiben von MW ca. ein halbes Jahr vor der Stichtagsfrist                                     

(in der Regel das Datum des Anerkennungsbescheides).  

Inhalte des Anschreibens:

 Zu überprüfendes Prädikat

 Rechtsgrundlage

 Kurze Beschreibung der Vorgehensweise: Erhebungsbogen, Ortsbegehung, 

Einbeziehung des Beirats für Kurorte 

 Stichtag zur Einsendung des Erhebungsbogens und der notwendigen 

Unterlagen

 Fundstelle auf der Internetseite des MW zum Download des Erhebungsbogens

 Bekanntgabe der Gebühren

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Nach Einreichung des Erhebungsbogens und der Unterlagen erfolgt die Bewertung 

mittels Prüfbogen.

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Gegebenenfalls Nachforderung von Unterlagen und Nachfragen zu einzelnen Punkten.

 Nach der Theorie folgt die Praxis in Form einer Ortsbegehung.

 An der Ortsbegehung sollten für den Ort folgende Vertreter teilnehmen:

 Gesetzlicher Vertreter der Gemeinde / Stadt (in der Regel Bürgermeister)

 Verwaltungsmitarbeiter / benannte Ansprechpartner

 Vertreter Kurbetrieb (Kurdirektor / Geschäftsführer Kurbetrieb o. ä.)

 Vertreter aus den medizinisch-therapeutischen Bereichen

 ggf. weitere am Verfahren beteiligte Personen

 Nach Abstimmung mit dem Beirat teilt MW den Ortsbesichtigungstermin unter Angabe der 

Gesamtdauer, des vorgesehenen Ablaufs und der Teilnehmer mit.

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Anforderung eines exakten Ablaufplans (Treffpunkt, Uhrzeiten, zu besichtigende Punkte, …)  

anhand einer „Checkliste für die Ortsbegehung“.

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

 Durchführung der Ortsbegehung gemäß Ablaufplan. 

 Im Anschluss der Ortsbegehung erfolgt eine kurze Nachbesprechung aller Teilnehmer. 

Danach findet eine Abschlussbesprechung nur zwischen MW und Beirat statt.

 Das Protokoll der Ortsbegehung und der überarbeitete Prüfbogen werden an den 

Beirat versandt und eine Stellungnahme angefordert.

 Unter Einbeziehung der Stellungnahmen des Beirats trifft MW eine abschließende 

Entscheidung und teilt diese dem Beirat mit.

 Der Bescheid wird erstellt und an den Ort verschickt.

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Inhalte des Bescheides:

 Prädikatsbezeichnung

 Datum des letzten 

Anerkennungsbescheides

 Rechtsgrundlage

 Ergebnis der Prüfung

 Gegebenenfalls Auflagen

 Qualitätssicherung 

 Kostenentscheidung / 

Höhe der Gebühr

 Rechtsbehelfsbelehrung

Verfahren Hochprädikate
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Verfahren Erholungs- und Luftkurorte

 Grundsätzlich Verfahren analog zu den hochprädikatisierten Orten:

 Anschreiben durch das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung (ArL)                       

ca. ½ Jahr vor dem Stichtag.

 Prüfung der eingereichten Unterlagen und des Erhebungsbogens durch das ArL.

 Bewertung mittels Prüfbogen und ggf. Nachfassen.

 Durchführung einer Ortsbegehung.
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Verfahren Erholungs- und Luftkurorte

 Unterschied:

 Keine Einbindung des Beirats für Kurorte.

 Nach der Ortsbegehung wird der Prüfbogen zusammen mit dem Protokoll der 

Ortsbegehung sowie einer abschließenden Einschätzung (Ergebnisvermerk) an das 

MW gegeben.

 MW trifft auf dieser Basis eine Entscheidung oder nimmt bei Rückfragen Kontakt 

zum ArL auf.

 Mitteilung des Prüfergebnisses an das ArL.

 Die Erteilung des Bescheides erfolgt durch MW.
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Verfahren Erholungs- und Luftkurorte

Beispiel eines Bescheides von MW, nach Prüfung durch das ArL
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Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Gut zu wissen

Für jedes Prädikat gilt:

 In allen Fragen zu den Überprüfungen stehen MW und die ÄrL gerne zur 

Verfügung.

 Beratungen durch MW und ÄrL sind generell kostenlos.

 Keine Antragstellung zur Überprüfung notwendig.

 Abrechnung aller Verfahren nach der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) 

Ziffer 50 ff.

 Alle Informationen auf der Internetseite des MW (Google-Suche: Niedersachsen 

MW Kur- und Erholungsorte) jederzeit abrufbar.



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT


